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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 14 Haßfurt, 07.08.2023 76. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 
 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

▪ Bekanntmachung Überschwemmungsgebiet an der 
Wässernach auf dem Gebiet der Stadt Haßfurt 

 
S. 80-82 

▪ Satzung für das Jugendamt  S. 83-86 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

▪ HH-Satzung Zweckverband Raum Theres S. 86 

▪ HH-Satzung Zweckverband Kleinmünster Gruppe S. 87 

▪ HH-Satzung VGem Theres S. 88 

▪ Änderungssatzung Sparkasse Schweinfurt-Haßberge S. 89 

 

 

Teil  I 

 
Az.: FB 34 – 40449/2023 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt 
Bad Kissingen 

ermittelten Überschwemmungsgebiets 
an der Wässernach 

von Flusskilometer 0,0 bis 1,1 
auf dem Gebiet der Stadt Haßfurt 

 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasser-
schäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Ge-
biete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich über-
schwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) 
verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Über-
schwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartie-
ren (Art. 46 Abs. 1 BayWG). 
 
Auf dem Gebiet der Stadt Haßfurt im Landkreis Haßberge 
wurde das Überschwemmungsgebiet an der Wässernach von 
Flusskilometer 0,0 bis Flusskilometer 1,1 berechnet und in 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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den beigefügten Plänen dargestellt. Es wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und 
Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefähr-
dungslage und nicht um eine durchgeführte oder veränder-
bare Planung handelt. 
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets 
ist das 100-jährliche Hochwasser (Bemessungshochwasser − 
HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Stand-
ort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal er-
reicht oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert 
handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch 
mehrfach auftreten. 
 
Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flä-
chen sind in der Übersichtskarte im Maßstab M 1 : 25 000 
dargestellt. Detailkarten im Maßstab M 1 : 2 500 können im 
Landratsamt Haßberge und in der Stadt Haßfurt täglich wäh-
rend der jeweiligen Öffnungszeiten sowie im Internet unter 
folgender Adresse eingesehen werden: https://www.hass-
berge.de/buergerservice/umwelt-u-natur/wasserrecht/was-
serrecht-inhalte/ueberschwemmungsgebiete/waesser-
nach.html  
 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwem-
mungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte 
Gebiete. Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen 
verbunden: 
 
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß 
§ 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im 
Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt 
nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung 
des Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Hä-
fen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG). 
Ausnahmsweise kann das Landratsamt (Kreisverwaltungsbe-
hörde) Haßberge abweichend von genannten Verbot nach 
§ 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete un-
ter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 
 
Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Ge-
meinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder 
§ 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 
 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf 
Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des beste-
henden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvor-
haben. 

 
Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 
BauGB entsprechend. 
 
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht 
für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des 
Hochwasserschutzes des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 
WHG). 
Im Einzelfall kann das Landratsamt (Kreisverwaltungsbe-
hörde) Haßberge abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die 

Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, 
wenn  
 

1. das Vorhaben 
a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur un-

wesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 
verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, 
funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hoch-
wasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht be-
einträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 
2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbe-

stimmungen ausgeglichen werden können. 
 

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind 
auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksich-
tigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG). 
 
Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls un-
tersagt: 
 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen 
Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können, 

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefähr-
denden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die 
Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen au-
ßerhalb von Anlagen, 

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern 
von Gegenständen, die den Wasserabfluss behin-
dern können oder die fortgeschwemmt werden 
können, 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, 

soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 
§ 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nut-

zungsart. 
 

Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht 
für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des 
Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbes-
serung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des 
Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des 
Messwesens sowie für Handlungen, die für den Betrieb von 
zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewäs-
serbenutzungen erforderlich sind. 
Das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) Haßberge kann 
im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten 
Maßnahmen zulassen, wenn  
 

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht 
entgegenstehen, 

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrück-
haltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden 
und 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder 
erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind  

 

https://www.hassberge.de/buergerservice/umwelt-u-natur/wasserrecht/wasserrecht-inhalte/ueberschwemmungsgebiete/waessernach.html
https://www.hassberge.de/buergerservice/umwelt-u-natur/wasserrecht/wasserrecht-inhalte/ueberschwemmungsgebiete/waessernach.html
https://www.hassberge.de/buergerservice/umwelt-u-natur/wasserrecht/wasserrecht-inhalte/ueberschwemmungsgebiete/waessernach.html
https://www.hassberge.de/buergerservice/umwelt-u-natur/wasserrecht/wasserrecht-inhalte/ueberschwemmungsgebiete/waessernach.html
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oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Neben-
bestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a 
Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzun-
gen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch 
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksich-
tigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG). 
 

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestim-
mungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 
Satz 2 WHG). 
 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer 
unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegen-
stände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer un-
verzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. 
 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölver-
braucheranlagen in vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebieten verboten. Das Landratsamt Haßberge kann 
auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen weni-
ger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich ver-
tretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölver-
braucheranlage hochwassersicher errichtet wird. 
 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten 
für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. 
B. auch Heizölverbraucheranlagen) insbesondere die Anfor-
derungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Wesentliche 
Änderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher 
auszuführen. Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen 
(JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten insbeson-
dere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. 
Zudem haben Betreiber prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 
AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der 
Anlage 6 AwSV zu beachten.  

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entschei-
dungen des Landratsamts über die Festsetzung eines Über-
schwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläu-
fige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur Fest-
setzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das 
Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens 
nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten Einzelfall kann 
die Frist vom Landratsamt Haßberge höchstens um zwei wei-
tere Jahre verlängert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 
BayWG). 
 

Das durch Rechtsverordnung vom 15.11.2000 und in den 
Übersichts- und Lageplänen entsprechend angegebene Über-
schwemmungsgebiet des Mains bleibt von der vorläufigen Si-
cherung unberührt. Für dieses Gebiet gelten insbesondere 
die Festsetzungen der Rechtsverordnung und die Ge- und 
Verbote nach den nach §§ 78, 78a und 78c WHG, Art. 46 
BayWG sowie §§ 46, 50 und Anlage 7 Nr. 8.2 und 8.3 AwSV. 
 

Weitere Informationen: 
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete werden im Themenbereich Naturge-
fahren des UmweltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit doku-
mentiert. Unter www.iug.bayern.de sind auch weitere Infor-
mationen zu Überschwemmungsgebieten sowie rechtliche 
Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren zu fin-
den. Wasserspiegellagen sind beim zuständigen Wasserwirt-
schaftsamt zu erfragen. 
 
Haßfurt, 03.08.2023 
Landratsamt Haßberge 
 
 
 
Förster 
Fachbereichsleitung 
 
 

Anlage – Auszug aus der Übersichtskarte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.iug.bayern.de/
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Fachbereich 23 - Jugendamt 
 
 

Satzung 
für das Jugendamt des Landkreises Haßberge 

vom 11.05.2023 
 
 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. De-
zember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 676) 
und durch § 12 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 718) geändert worden ist, in Verbindung mit Art. 17 Land-
kreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zu-
letzt durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 674) geändert worden ist, erlässt der Kreistag des Landkrei-
ses Haßberge folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung des Jugendamtes 

 
(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung "Landratsamt Haß-

berge - Kreisjugendamt -". 
 
(2) Dem Jugendamt obliegen 

 

• die ihm nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) und dem Gesetz zur Ausführung der Sozialge-
setze (AGSG) zugewiesenen Aufgaben, 

• der Vollzug des Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungs-
gesetzes mit Ausführungsverordnung 

• die ihm nach anderen Rechtsvorschriften zugewiese-
nen Aufgaben. 

 
(3) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Ju-

gendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des Ju-
gendamtes wahrgenommen (§ 70 Abs. 1 SGB VIII). 

 
 

§ 2 
Verwaltung des Jugendamtes 

 
(1) Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Dienststelle 

des Landratsamtes Haßberge. 
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Jugendam-

tes werden im Auftrag des Landrats von dem dafür be-
stellten Leiter/Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes 
(Jugendamtsleitung) geführt. 

 
(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung des Ju-

gendamtes gehören alle Verwaltungsgeschäfte, die re-
gelmäßig oder wiederholt anfallen und nach vorgegebe-
nen Regelungen und Grundsätzen zu behandeln sind, so-
fern ihnen nicht aufgrund ihrer politischen, finanziellen 
oder strukturellen Auswirkungen eine grundsätzliche Be-
deutung zukommt. 

 
(4) Die Verwaltung des Jugendamts unterstützt den Vorsit-

zenden des Jugendhilfeausschusses bei der Vorbereitung 
der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und bei der 
Fertigung der Sitzungsniederschriften. 

 

§ 3 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberech-

tigte und 10 beratende Mitglieder an. Die Zahl der bera-
tenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl eins, 
wenn der Vorsitzende des Kreisjugendrings dem Jugend-
hilfeausschuss als stimmberechtigtes Mitglied angehört. 

 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeaus-

schusses sind 
 

1. der oder die Vorsitzende (Art. 17 Abs. 3 AGSG), 
 

2. acht Mitglieder des Kreistags (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 
1. Alternative SGB VIII), 

 
3. sechs auf Vorschlag der im Kreisgebiet wirkenden 

und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vom 
Kreistag gewählte Frauen und Männer (§ 71 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VIII). 

 
(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeaus-

schuss neben den in Art. 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8 AGSG ge-
nannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 9 AGSG je 
ein Vertreter der römisch-katholischen und der evange-
lisch-lutherischen Kirche an. 

 
(4) Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellvertreter 

zu bestellen (Art. 18 Abs. 3 AGSG). Für den Fall der Ver-
hinderung des ordentlichen wie auch des stellvertreten-
den Mitglieds kann je ein weiterer Stellvertreter bestellt 
werden. 

 
 

§ 4 
Wahl und Bestellung der Mitglieder  

des Jugendhilfeausschusses 
 
(1) Die dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten Mit-

glieder des Jugendhilfeausschusses werden durch Be-
schluss des Kreistags bestellt. Die übrigen stimmberech-
tigten Mitglieder werden nach Art. 45 Abs. 3 LkrO ge-
wählt. Abweichend von Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 
LkrO erfolgt die Wahl in offener Abstimmung (Art. 17 
Abs. 2 Satz 3 AGSG). 

 
(2) Vorschläge für die Bestellung der stimmberechtigten 

Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 dieser Satzung werden 
bezüglich der Mitglieder des Kreistages von den im Kreis-
tag vertretenen Parteien und Wählergruppen abgege-
ben. Wahlvorschläge für die stimmberechtigten Mitglie-
der nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung können nur durch 
die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe, insbesondere die Jugendver-
bände und Wohlfahrtsverbände, abgegeben werden. Bei 
den Wahlvorschlägen und dem Wahlgang soll auf eine 
ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Män-
nern hingewirkt werden (Art. 18 Abs. 2 Satz 1 AGSG). 

 
(3) Für stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder gelten 

die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeaus-

schuss an 
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1. der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des 
Jugendamts, 

2. ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder 
Vormundschaftsrichter bzw. -richterin tätig ist, 

3. ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder 
der Schulverwaltung, 

4. jeweils ein Bediensteter oder eine Bedienstete 
der zuständigen Arbeitsagentur und des zustän-
digen Jobcenters, 

5. eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinn des 
§ 28 SGB VIII tätig ist, 

6. die für den Jugendamtsbezirk zuständige kom-
munale Gleichstellungsbeauftragte, sofern eine 
solche bestellt ist, 

7. ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 
8. der bzw. die Vorsitzende des Kreisjugendrings 

oder eine von ihm bzw. ihr beauftragte Person, 
sofern der oder die Vorsitzende des Kreisjugen-
drings dem Jugendhilfeausschuss nicht bereits 
als stimmberechtigtes Mitglied angehört, 

9. je ein Vertreter der römisch-katholischen und 
der evangelisch-lutherischen Kirche. 

 
Das Mitglied nach Abs. 4 Nr. 2 wird von dem Leiter oder 
der Leiterin des für den Jugendamtsbezirk zuständigen 
Amtsgerichts, das Mitglied nach Abs. 4 Nr. 3 von dem Lei-
ter oder der Leiterin des zuständigen staatlichen Schul-
amts, die Mitglieder nach Abs. 4 Nr. 4 von dem Leiter 
oder der Leiterin der zuständigen Arbeitsagentur und 
dem Leiter oder der Leiterin des zuständigen Jobcenters 
und das Mitglied nach Abs. 4 Nr. 7 von der zuständigen 
Polizeidirektion benannt. Die Fachkraft nach Abs. 4 Nr. 5 
wird von der Beratungsstelle benannt, die Aufgaben im 
Sinn des § 28 SGB VIII wahrnimmt; bestehen in einem Ju-
gendamtsbezirk mehrere solcher Beratungsstellen, er-
folgt die Benennung mehrheitlich durch deren Leiter 
bzw. Leiterinnen oder, wenn sich eine Mehrheit nicht 
ergibt, durch den Jugendhilfeausschuss. Die Mitglieder 
nach Abs. 4 Nr. 9 werden von den zuständigen Stellen der 
Kirchen benannt. Art. 18 Abs. 2 Satz 1 AGSG gilt entspre-
chend. Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter 
oder Stellvertreterin eines stimmberechtigten Mitglieds 
sein. 

 
 
 

§ 5 
A u f g a b e n  d e s   

J u g e n d h i l f e a u s s c h u s s e s  
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angelegenhei-

ten der Jugendhilfe im Rahmen der dafür im Haushalts-
plan bereitgestellten Mittel und der vom Kreistag gefass-
ten Beschlüsse. 

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor jeder Beschlussfassung 

des Kreistags in Fragen der Jugendhilfe gehört werden. 
Er soll ferner Stellung nehmen vor Entscheidungen des 
Kreistags und anderer beschließender Ausschüsse, die 
für die Lebensbedingungen junger Menschen und ihrer 
Familien und/oder für die Schaffung und Erhaltung einer 
kinder- und familienfreundlichen Umwelt von Bedeu-
tung sind. Vor der Berufung der Jugendamtsleitung ist 
der Jugendhilfeausschuss zu hören (§ 71 SGB VIII). 

 

(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, an den Kreistag 
Anträge zu stellen (§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). 

 
(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende 

Aufgaben wahr: 
 

1. Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen für 
die Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Kreisge-
biet und für die Vernetzung und koordinierte Zu-
sammenarbeit der bestehenden Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen, 

 
2. Erörterung aktueller Problemlagen junger Men-

schen und ihrer Familien sowie Entwicklung von 
Problemlösungen, 

 
3. Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder 

Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien sowie für eine kinder- 
und familienfreundliche Umwelt, 

 
4. Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtli-

chen Jugendhilfeplanung; Vorbereitung der Be-
schlussfassung über die örtliche Jugendhilfeplanung 
durch den Kreistag, 

 
5. Vorberatung des Abschnitts "Jugendhilfe" des Haus-

haltsplans, 
 

6. Förderung der Träger freien Jugendhilfe; der Ju-
gendhilfeausschuss kann hierfür Fördergrundsätze 
oder -richtlinien beschließen, 

 
7. Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung 

von Trägern der freien Jugendhilfe im Kreisgebiet 
nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit Art. 33 AGSG; 
der Jugendhilfeausschuss kann hierfür Anerken-
nungsgrundsätze oder -richtlinien beschließen. 

 
(5) Der Jugendhilfeausschuss gibt sich eine Geschäftsord-

nung. 
 
 

§ 6 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 

 
(1) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der Landrat; 

er bestimmt ein Mitglied des Kreistags, das im Verhinde-
rungsfall die Vertretung übernimmt. Abweichend von 
Satz 1 kann der Landrat ein Mitglied des Kreistags zum 
Vorsitzenden bestimmen; gleichzeitig bestimmt er ein 
weiteres Mitglied des Kreistags für die Stellvertretung. 

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf, in der Regel 

jedoch zweimal jährlich, zusammen. Er muss einberufen 
werden, wenn dies ein Fünftel der stimmberechtigten 
Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen und des 
Beratungsgegenstands beim Vorsitzenden des Jugend-
hilfeausschusses oder bei der Verwaltung des Jugendam-
tes beantragt. Die Sitzung soll innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang des Antrags stattfinden.  

 
(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-

glieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend und stimm-
berechtigt ist. 
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(4) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses üben ihre Tä-
tigkeit zum Wohle aller junger Menschen sowie ihrer Fa-
milien im Jugendamtsbezirk aus. Die stimmberechtigten 
Mitglieder sind bei der Stimmabgabe an Weisungen und 
Aufträge nicht gebunden (Art. 20 AGSG). 

 
(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, soweit 

nicht das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Inte-
ressen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Grup-
pen entgegenstehen. Über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und ent-
schieden. 

 
(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Jugendhil-

feausschusses. 
 

§ 7 
Form der Beschlussfassung 

 
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden in offener 
Abstimmung mit der Mehrheit der Abstimmenden gefasst. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
 

§ 8 
Unterausschüsse 

 
(1) Der Jugendhilfeausschuss kann zur Vorbereitung seiner 

Beschlüsse vorberatende Unterausschüsse bilden. Die 
Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfeausschuss fest. Bei 
der Bildung der Unterausschüsse und der Festlegung ih-
rer Arbeitsaufträge wird die nach § 78 SGB VIII gebildete 
Arbeitsgemeinschaft der freien und öffentlichen Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Haßberge be-
teiligt. 

 
(2) Den Vorsitz eines vorberatenden Unterausschusses soll 

ein stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses führen. Bei Bedarf sollen weitere Fachleute zu 
den Sitzungen des Unterausschusses hinzugezogen wer-
den. 

 
(3) Die vorberatenden Unterausschüsse treten nach Bedarf 

zusammen. Ihre Sitzungen sind nicht öffentlich. 
 
 

§ 9 
Aufwandsentschädigung 

 
(1) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erhalten für 

jede Sitzung, an der sie teilnehmen, eine Aufwandsent-
schädigung in gleicher Höhe wie die Kreistagsmitglieder. 
Dies gilt nicht für Beamte, Richter und Angestellte im öf-
fentlichen Dienst, die dem Jugendhilfeausschuss auf-
grund ihres Amtes angehören. Für sie bemisst sich die 
Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften über die 
Reisekostenvergütung der Beamten und Richter. 

 
(2) Die beratenden Mitglieder erhalten eine Aufwandsent-

schädigung in gleicher Höhe wie die stimmberechtigten 
Mitglieder. Die beratenden Mitglieder sollen ihren 
Wohnsitz, Dienstort oder Arbeitsplatz im Zuständigkeits-
bereich des öffentlichen Trägers haben; Abs.1 Satz 2 
Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen 
und Angestellte im öffentlichen Dienst, die dem Jugend-
hilfeausschuss auf Grund ihres Amts angehören, bemisst 
sich die Höhe der Aufwandsentschädigung nach den Vor-
schriften über die Reisekostenvergütung der Beamten 
und Richter. 

 
(4) Absatz 1 gilt für stellvertretende Mitglieder entspre-

chend, wenn sie im Vertretungsfall an Sitzungen des Ju-
gendhilfeausschusses teilnehmen. 

 
(5) Eine Aufwandsentschädigung erhalten auch die Mitglie-

der der vorberatenden Unterausschüsse für jede Sitzung 
des Unterausschusses, an der sie teilnehmen. Die Ab-
sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

 
 

§ 10 
Jugendhilfeplanung 

 
(1) Die Entscheidung über die örtliche Jugendhilfeplanung 

nach § 80 SGB VIII obliegt dem Kreistag. Zur Vorbereitung 
dieser Beschlussfassung hat der Jugendhilfeausschuss 

 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten der Ju-

gendhilfe im Kreisgebiet festzustellen, 
 

2. den Bedarf an Einrichtungen und Diensten unter Be-
rücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Inte-
ressen der jungen Menschen und der Personensor-
geberechtigten im Kreisgebiet für einen mittelfristi-
gen Zeitraum zu ermitteln, 

 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vor-

haben rechtzeitig und ausreichend zu planen und 
Prioritäten für die Verwirklichung zu entwickeln. 

 
Der Jugendhilfeausschuss bedient sich dabei in der Regel 
der Hilfe eines vorberatenden Unterausschusses und 
wird von der Verwaltung des Jugendamtes unterstützt; 
er arbeitet mit den im Kreisgebiet wirkenden und aner-
kannten Trägern der freien Jugendhilfe partnerschaftlich 
zusammen. 

 
(2) An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreisgebiet wir-

kenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
und ihre Zusammenschlüsse, auch wenn sie nicht im Ju-
gendhilfeausschuss vertreten sind, in allen Phasen der 
Planung zu beteiligen. Von einer Beteiligung einzelner 
Träger kann abgesehen werden, wenn deren Interessen 
erkennbar nicht betroffen sind oder von einem Verband, 
dem der Träger angehört, mitvertreten werden. Die Be-
teiligung beginnt spätestens mit der Erörterung der Ziele 
und Inhalte der Planung sowie des Planungsverfahrens. 
Die in Satz 1 genannten Träger sollen regelmäßig über 
den Fortschritt der Planung und die jeweilige Beschluss-
lage unterrichtet werden. Ihnen ist Gelegenheit zu ge-
ben, schriftliche Stellungnahmen abzugeben und an 
wichtigen Erörterungen des Jugendhilfeausschusses und 
ggf. eines vorberatenden Unterausschusses teilzuneh-
men.  

 
(3) Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte Träger der 

freien Jugendhilfe können an der Planung beteiligt wer-
den. Über eine Beteiligung und deren Form und Umfang 
entscheidet der Jugendhilfeausschuss. 
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§ 11 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 11.05.2023 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bislang gültige Satzung außer Kraft. 
 
 
Haßfurt, 17.07.2023 
 
 
 
Schneider 
Landrat 
 
 

 
 

Teil  II 

 
 
Nr. I/2 - 941/1-11 
 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung  

im Raum Theres, 97503 Gädheim, 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2023 
 
 

Aufgrund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haus-
haltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit    373.348,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit    156.000,00 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt werden sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1. Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt (Umlagesoll)  
wird auf                 295.848,00 € 

 festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
 

 Umlegungsschlüssel ist die Zahl der angeschlossenen 
Einwohner in den Verbandsgemeinden: 

 

Gädheim 1.204 EW x 72,00 € =   86.688,00 € 

Theres 2.447 EW x 72,00 € = 176.184,00 € 

Wonfurt    458 EW x 72,00 € =   32.976,00 € 

 4.109 EW   295.848,00 € 

 
2. Eine Investitionsumlage zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt wird nicht festgesetzt. 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
50.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

 
§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
Theres, 12.06.2023 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Raum Theres  
 
Kraus, Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 24.04.2023 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2023 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 24.05.2023 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Theres, Rathausstr. 3, 97531 Theres, öffentlich zu-
gänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 10.07.2023 
Landratsamt Haßberge 
 
Mantel 
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Nr. I/2 - 941/1-10 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

der "Kleinmünster Gruppe" 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haus-
haltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit    387.300,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit    849.785,00 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Es sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen in Höhe von 400.000,00 € vorgese-
hen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 1) 
 
1. Betriebskostenumlage 

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 

2. Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
100.000,00 € festgesetzt. 
 
 

 
§ 6 2) 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
 

Hofheim i.UFr., 24.07.2023 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Kleinmünster Gruppe 
 
Fischer, Verbandsvorsitzender 
 
 
1)  Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Einnah-
men und Ausgaben (so z.B. zu §§ 25 bis 27 und zu § 36 
KommHV) und den Stellenplan beziehen, aufgenommen wer-
den. 
2)  Die Ausfertigung (= Unterschrift und Datum) darf erst er-
folgen, wenn die genehmigungspflichtigen Bestandteile von 
der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurden. 
 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 15.06.2023 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2023 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 14.07.2023 rechtsaufsichtlich ge-
nehmigt. Sie enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
WZV-Kleinmünster-Gruppe, Obere Sennigstraße 4, 
97461 Hofheim, öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 27.07.2023 
Landratsamt Haßberge 
 
Mantel 
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Nr. I/2 - 941/1-8 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit/der Verwal-
tungsgemeinschaftsordnung 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
der Verwaltungsgemeinschaft Theres 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 VGemO, Art. 41, 42 KommZG so-
wie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Ver-
waltungsgemeinschaft Theres folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit    2.223.075,00 € 
und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit       466.000,00 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 150.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt des Einzelplans "2" wird für das Haushalts-
jahr 2023 auf 413.875,00 € festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden umge-
legt (Schulumlage). 
 

(2) Für die Berechnung der Schulumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2022 
auf 275 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

(3) Die Schulumlage wird je Verbandsschüler auf 1.505,00 € 
festgesetzt. 
 

(4) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
(1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur 

Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.363.725,00 € fest-
gesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 
(2) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die 

maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 
30.06.2022 auf 6.061 Einwohner festgesetzt. 

 
(3) Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 225,00 € 

festgesetzt. 
 
(4) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 6 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
250.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 7 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 8 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
Theres, 27.07.2023 
Verwaltungsgemeinschaft Theres 
 
Schneider, Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Gemeinschaftsversammlung am 22.06.2023 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2023 hat das Landrats-
amt Haßberge mit Schreiben vom 20.07.2023 rechtsaufsicht-
lich genehmigt. Sie enthält genehmigungspflichtige Bestand-
teile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Theres, Rathausstr. 3, 97531 Theres, öffentlich zu-
gänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 27.07.2023 
Landratsamt Haßberge 
 

Mantel 
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Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung der  

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
  

Vom 09. Mai 2023 
 
 
Aufgrund von Art. 21 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 
des Sparkassengesetzes - SpkG - (BayRS 2025-1-I) wird die 
Satzung der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge vom 14. April 
2020 (Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge vom 15. April 
2020, Amtsblatt des Landratsamtes Schweinfurt vom 16. April 
2020, Schweinfurter Tagblatt vom 18. April 2020) durch Be-
schluss des Verwaltungsrates vom 09. Mai 2023 mit Zustim-
mung des Zweckverband Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
wie folgt geändert: 
 
 

§ 1 
(Änderungsbestimmung) 

 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) 1Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzun-
gen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme 
teil. 2Ebenfalls mit beratender Stimme nimmt ein 
von der Personalvertretung bestimmter bei der 
Sparkasse beschäftigter Arbeitnehmer an den Sit-
zungen des Verwaltungsrats teil, der dafür ein vom 
Verwaltungsrat in angemessener Höhe festzuset-
zendes Sitzungsgeld erhält. 3Die für Verwaltungs-
ratsmitglieder bestehende Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit (Art. 10 Abs. 2 Satz 1 SpkG) gilt ent-
sprechend.“ 

 
 

§ 2 
(Inkrafttreten) 

 
Diese Satzung tritt am 04. August 2023 in Kraft.  
 
 
Schweinfurt, 03. August 2023 
 
Florian Töpper 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
Landrat des Landkreises Schweinfurt 
 
 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


